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Nichtwählbarkeit des Feuerwehrkommandanten
und des Kassiers in den Gemeinderat

Voraussichtlich werden im Mai 1980 in den mei
sten Gemeinden Südtirols Gemeinderatswahlen
stattfinden. Es dürfte daher für die Feuerwehr
männer von besonderem Interesse sein zu wis
sen, welche von ilmen ausschließlich in ihrer
Eigenschaft als Angehörige der Wehren zu Ge
meinderäten wählbar bzw. nicht wählbar sind.

Der Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 6.
April 1956, Nr. 5, in geltender Fassung bestimmt
diesbezüglich folgendes:

"Zu Gemeinderatswahlen sind nicht wählbar:
omissis 1. und 2.

3. die Gehalts- oder Lohnempfänger der Ge
meinden oder der Körperschaften, der Anstalten
oder unterstellten Betriebe, die von der Gemein
de dauernd unterstützt oder beaufsichtigt wer
den, sowie die Verwalter dieser Körperschaften,
Anstalten oder Betriebe;

4. jene, die Gemeindegelder verwalten oder die
Rechnungslegung hierüber noch nicht vorgelegt
haben oder die nach der Rechnungslegung als
Schüldner der Gemeinde aufscheinen;

omissis
Die für die Verwalter nach Ziffer 3 des vorheri

gen Absatzes vorgesehenen Gr·ÜDde der Nichtwähl
barkeit haben keine Wirkung, wenn die Betroffe
nen vor Bestätigung der Wahl die formelle Erklä
rung über den ~ücl(tritt vom bekleideten Amte
eingebracht haben.

omissis."
Es wurde bereits eindeutig geklärt, daß als Ver

walter der Feuerwehr ausschließlich der Feuer
wehrkommandant und der Kassier der Wehr zu
betrachten sind.
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Der Feuerwehrkommandant ist somit wählbar,
vorausgesetzt, daß er vor der ersten Sitzung des
neugewählten Gemeinderates die schriftliche Er
klärung über seinen RJi.i.cktritt vom Amt des
Feuerwehrkommandanten eingereicht hat. Sicher
heitshalber sollte er sich eine Empfangsbestäti
gung vom Bürgermeister oder von seinem Stell
vertreter oder vom Gemeindesekretär ausstellen
lassen.

Der Kassier der Feuerwehr hingegen ist nur
dann wählbar, wenn er keine Gemeindegelder
mehr verwaltet, das heißt, wenn er nicht mehr
Kassier ist, oder wenn er die Rechnungslegung
über die Verwaltung der Gemeindegelder vorge
legt hat, oder wenn er nach der Rechnungslegung
nicht mehr als Schuldner der Gemeinde auf
scheint.

Es darf angenommen werden, daß auch für
den Kassier der Feuerwehr die Wählbarkeitsvor
aussetzungen an jenem Zeitpunkt gegeben sein
müssen, an welchem die BestätigLmg der Wahl
der einzelnen Ratsmitglieder vom neugewählten
Gemeinderat in der ersten Sitzung vorgenommen
wird.

LR. Kar! Oberhauser
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Derzeitiger Stand der Untersuchungen des Brandschutzes
über die Brennbarkeit von Holz, Polymer- und Kunststoffen

Koreferat für das Internationale Symposium des CTIF, Stockholm, 1979
ausgearbeitet vom Ungarischen Nationalen Komitee des CTIF.

Da man den größten Teil des Lebens am Ar
beitsplatz, im Heim, ,das heißt in Gebäuden ver
bringt, ist es daher eines der wichtigsten For
schungsgebiete, die Brandschutzfol'derungen der
in der Bauindustrie angewendeten brennbaren
Baustoffe zu prüfen. Dies auch deshalb, weil die
Verwendung der organischen -Baustoffe seit den
fünfziger Jahren - sowohl das Ver,wendungsge
biet als auch die angewendete Menge in Betracht
nehmend - eine stark steigende Tendenz auf
weist. Während früher überwiegend die Anwen
dung von Holz'bauelementen typisch 'war, werden
heute Holz und Kunststoffe sowie deren Kombi
nationen in den Bauten verwendet.

Die Anwendung 'Von -Baumaterialien ist in Un
aarn zur Zeit durch ministerielle Verordnungen,
b .

staatliche Normen und teohnisohe VorschrIften
geregelt. Die Verwendung von brennbaren Stof
fen ist übel'\.viegend durch die gegenüber den
Bal1'konstruktionen gestellten Feuerwiderstandsan
forderungen festgelegt. ·Der Feuerwiderstand ist
nach der betreffenden Norm MSZ 595 in fünf
Stufen eingeteilt. Die strengsten Anforderungen
sind in der 1. und die mildesten in der 5. Stufe
vorgeschrieben.

Die Feuerwiderstandsstufen sind Kategorien,
die die Anforderungen des Feuer:widerstands
grenzwertes und der Brennbarkehsklasse der
Baukonstruktionen ibestimmen. Unter dem Be
griff Feuerwiderstandsgrenzwert ist eine in Stun
den ausgedrüokte Zeitdauer zu verstehen, wäh
rend der die KonstrU'ktion im Laufe der Untersu
chung dem Feuer widersteht.

Aufgrund ihrer Brennbarkeit können die Bau
stoffe in zwei Gruppen eingeteilt werden: in
- nich tbrennbare und
- brennbare Baustoffe.

Die Prüfung zur Bestimmung der 'Brennbarkeit
wird in einem auf 825 ± 5 Grad Celsius vorgeheiz
ten Ofen mit einem Probestück von 40 x 40 x 50
mm durchgeführt.

Beinahe eine ähnliche Pr.üfmethode sehen die
internationalen Normen ISO R 1182-1973 und
RGW-SZT 382-76 vor.

Die Gruppe der brennbaren Baustoffe - inbe
griffen Holz und Kunststoffe - kann, je nach
Brennbarkeitsstufe, noch auf weitere Untergrup
pen aufgeteilt werden:

schwerbrennbare
- mittelmäßig brennbare
- leichtbrennbare Baustoffe.

Die Qualifikationsprüfung ist in eier sogenann
ten Brandschacht durchzuführen.

Der geprüfte Baustoff entspricht den Prüf1bedin-
gungen, wenn:

er nach der Prüfzeit mindestens in einer Län
ge von 150 mm unversehrt bleibt;
die Temperatur der Rauchgase in der Absaug
öffnung nicht höher als 250 Grad Celsius ist;
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- der Probekörper höchstens 80 Prozenl an
Gewich t verliert.

Wenn der Probekörper den Bedingungen nach
einer Flammenwirkung von 10 Minuten ent
spricht, wird er als schwerbrennbar qualifiziert.
MSZ 14800/3.

Wenn der Probekörper den Bedingungen nach
einer Flammenwirkung von 2 Minuten entspricht,
wird er als mittelmäßig brennbar qualifiziert.
MSZ 14800/4.

Wenn der Probekörper weder den oben erwähn
ten Bedingungen im ersten noch im zweiten Fall
entspricht, wird er als leichtbrennbar qualifiziert.

Die Prüfmethoden für schwerbrennbare Bau
stoffe sind in den Normen MSZ 14800/3 und
DIN 4102-1970 in ähnlioher Weise festgelegt.
Dasselbe gilt auch für die im Sommer von 1978
in der RGW ausge31i beitete Norm.

Die Norm MSZ 595 ermöglicht die Anwendung
von brennbaren Materialien in Hauptkonstruktio
nen - mit Ausnahme von Trennwänden und
Deckenkonstruktionen - bei höchstens solchen
zweistöckigen Gebäuden, die zu den Feuerwider
standsstufen 3 bis 5 gehören.

Die nicht tragenden Trennwände können bei zu
der Feuerwiderslandsstufe 2 gehörenden Gebäu
den bis fünf Stookwerke au.ch brennbare Stoffe
enthalten, dasselbe gilt für 'die Deckenkonstruk
tionen der zu Feuerwiderstandsstufe 1 gehören
den Gebäude.

Orientierungshalber ist es notwendig anzumer
ken, daß erhöht feuer- und explosionsgefährliche
Gebäude sowie Kinderkrippen, Kinderheime, Kran
kenhäuser, Hotels, die höher als zweistöckig sind,
laut Vorschriften nur in der Feuerwiderstandsstu
fe 1 und 2 gebaut werden dürfen.

Bei Räumen, in denen sich zu gleicher Zeit
mehr als 50 Personen befinden, dürfen die Boden
verkleidungen von Evakuierungswegen, Fluren
und Treppenhäusern nur schwerbrenn1bar sein,
wobei für die Bekleidung von ihren Wänden kein
brennbares Material angewendet werden darf.
Wand- und Deckenbekleidungen von Massenauf
enthaltsräull1en dürfen aus mittelmäßig brennba
ren Materialien bestehen. Die Verkleidung der
Evakuierungswege in rauch freien Treppenhäu
sern können - gemäß den Vorschriften - nur
aus nichtbrennbaren Materialien bestehen. Die
Bodenverkleidung darf nur schwer brennbar
sem.

Bei den zur Feuerwiderstandsstufe 3 gehören
den Gebäuden kommt nur schwerbrennbare Wär
me- und Schallisolierung in Betracht, alber die
Isolierungsmaterialien dürfen bei den zur Feuer
widerstandsstufe 1/2 gehörenden Gebäuden nicht
brennbar sein. Da die Mehrheit der Wärme- und
Schallisolierungsmaterialien mittelmäßig oder
leichtbrennbar ist, können diese Materialien in
den zur Feuerwiderstandsstufe 3 gehörenden Ge-
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bäuden nur mit nichtbrennbarer Verkleidung ge
braucht werden. In diesen Fällen für bestimmte
Größenor·dnungen ist die wärme- und schalliso
lierte Oberfläche mit nichtbrennbaren Trenn
streifen in Abschnitte r.?:U teilen.

Man kann feststellen, daß die Baustoffe auf
grund ihrer Brennbarkei t einmal laut gesetzli
chen Regelungen eingestuft und zweitens im Ver
wendungsz·weck eingeschränkt sind. Zum Beispiel
die Brennbarkeitsprüfungen geben uns keine ein
deutige Antwort bezüglich der effektiven Wir
kung der eingebauten Kunststofife im Laufe eines
Brandes.

Eine beträohtliche Menge solcher Elemente
und Anlagen, die brennbare Grundstoffe enthal
ten, sind auf dem Gebiet des Rauch- und Wärme
abzugs, der Kühl- und LuHkonditionstechnik, wei
ters der Wasser- und Gasversorgung, der Kanali
sation zu finden, spielen aber diese zu gleicher
Zeit wichtige Rolle in reibungsloser Benützung
des Gebäudes.

Hinsichtlich der Zusammenstellung der Ge
sichtspunkte der Forschung muß in der Zukunft
auf die Gewährleistung der Feuerlösch- und Ret
tungstätigkeit ein besonders großes Gewicht ge
legt werden.

Beim Brennen von brennbaren Baustoffen 
vor allem bei Kunststoffen - entsteht ein dik
ker, zumeist toxische Gase enthaltender Rauch,
woduroh die Rettung, die Flucht und die Brand
bekämpfung in großer Masse verhindert I\.vird. Es
wäre notwendig, einen durch Prüfungen fests tell
baren Wert zu bestimmen, auf Grund dessen die
zulässige Menge 'von rauchentwickelnden Baustof
fen 'bezüglich einer Baueinheit verwendet werden
kann.

In Ungarn beschäftigen sich zwei Forschungsin
stitute mit der Messung von Rauchdichte.

- In einem wird das sogenannte französische
"Rauchbox" (C.S.T.'B.) ergänzend mit der Metho
de von XP2 gebraucht, wobei die Änderung der
Sichtbarkeit bei stabilisierter Luftzirkulation,
strahlender Hitze, sowie bei Gasflamme automa
tisch gemessen werden kann.

- In dem anderen wird nach der 'Methode
Röhm und Haas (auch XP2 genannt) ein Gerät
(ASTM D 2843-70) verwendet.

KOFEL
AG ·SPA

MEDAILLEN UND PLAKETIEN
MEDAGLIE E DISTINTIVI

39021 Latsch - Laces (Bz)
Industriezone - Zona Industriale
Tel. (0473) 7 32 26

Die neue Prägeanstalt in Südtirol
ohne Versand- und Zollschwierigkeiten
stets leistungsfähig hinsichtlich:
Qualität - Preis - Lieferzeiten

(Das Sekretariat ISO hat im Jahre 1978 unter
Nr. 261 die Prüfmethode vom 'Münchner For
schungsinstitut für Holzindustrie mitgeteilt, wel
ches der o'ben erwähnten ersten ungarischen Me
thode gleich t.)

Die Prüfung von Brandgasen könnte aufgrund
der folgenden 'Prinrzipien durchgeführt werden:

- Prüfung der biologischen Wirkungen der ver
schiedenen Gase (Feststellung der Zusammenhän
ge zwischen gefährlicher Konzentration und Zeit
dauer);

- 'Prüfung von quantitativen und qualitativen
Zusammensetzungen der 'Brandgase.

Alle Methoden können unter die zur Untersu
chung der Brandausbreitung dienenden Prüfme
thoden eingereiht werden, wobei der Probekörper
der Wirkung irgendeiner Zündquelle ausgesetzt
ist und die Folge der Zündung registriert wird.

Zur einfachen und schnell durchfüh11baren Un
tersuchung der Brennbarkeit von Kunststoffen
haben die Underwriters Laboratories in den USA
eine Methode, bezeichnet UL-94, ausgearbeitet.
Diese Methode wird überall in der Welt angewen
det, ihr ungarisches Äquivalent ist die Norm
MSZ 10383.

Unter Sauerstoff-Index versteht man ·die nied
rigste in Vol.-% ausgedr.ückte Sauerstoffkonzen
tration eines strömenden Sauerstoff-Stiokstoff
Gemisches, in dem der Probekörper nach der
Zündung mindestens 3 Minuten 'selbständig wei
terbrennt oder in einer Länge von 5 cm ab
brennt. Diese Methode wurde 1970 in den USA
unter der 'Bezeichnung AS11M 2863 standardisiert.
Ähnliche Methoden sind auch in den E'l11pfeh
lungsentwüJ:1fen der r.SO/TC· 6'1 4589, RGW
124.2152-72 sowie in der ungarischen Norm
MSZ-09 40041-77 zu finden. Die Anwendung
der Methode ist besonders zur Bestimmung der
Wirksamkeit von brandhemmenden Stoffen geeig
net.

Die Anwendung und Benützung von organi
schen Baustoffen ist ohne die Kenntnisse der
Prüfmethoden und der Prüferge'bnisse nicht mög
lich. Zwecks der differenzierten Verwendung von
brennbaren Baustoffen muß man die physisch
chemischen Eigenschaften sowie die Anwendungs
möglichkeiten in Gebäuden weiter prüfen.
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Grundlehrgang an der Feuerwehrschule Bozen

Vom 26. bis zum 30. November fand in Bozen
der 1. Grundlehrgang fur Feuerwehrmänner von
Südtirol statt.

Als Teilnehmer der F. F. Runggaditsch-Gröden
möchte ich den Verlauf dieses Lehrganges vor
bringen.

Die Zusammenkunft aller Teilnehmer wurde in
der Weineggstraße 2 um 9.30 einberufen, wo die
Übungskleidung verteilt wurde. Später, in der
neuen Feuerwache der Benufsfeuerwehr von Bo
zen, begnüßte der Lehrgangsleiter Herr Bragagna
in Anwesenheit der Ausbilder Simmerle, Mayr,
Wieland und Hochkofler alle Teilnehmer dieses
Ausbildungslehrgangs. Anschließend wurde uns
die Schul- und Hausordnung vorgelesen und be
gründet. Für die fünf Aufent'haltstage bei der
Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Bozen wurde
uns für Unterkunft und Verpflegung die "Casa
deI giovane lavoratore" in Haslach zugewiesen.

Naoh der Eröffnung des Lehrganges begann so
fort der Unterricht mit dem Vortrag "Die Organi
sation der F. F. in Südtirol".

Um 12.30 Uhr ging es dann nach Haslach zum
Mittagessen.

Um 14 Uhr nahmen alle Lehrgangsteilnehmer
im Hofe der Feuerwache Aufstellung und wurden
anschließend in Übungseinheiten eingeteitl, mit
Gr.uppenkenntüchern versehen, und jede Gruppe
bekam folgende Geräte zugewiesen:

1 Tragkraftspritze . mit 4 Saugschläuchen und
1 Saugkorb,

4 B-Druckschläuche,
6 C-Drucksohläuche,
3 Mehrzweckstrahlrohre (2 C und 1 B),
1 übergangsstück A auf B,
1 Übergangsstück B auf C,
1 Dreiwegverteiler,
3 Kupplungsschlüssel,
1 Oberflurhydrantenschlüssel sowie Schlauchbin

den, Schlauchhalter, Saugleine und Ventilleine.

Es folgte dann um 16 Uhr ein Vortrag über
Feuerwehrarmaturen wie z. B. Dr.uok- und Saug-
kupplungen, Übergangsstücke, BJindkupplungen,
Mehrzweokstrahlrohre und anderes mehr.

Am darauffolgenden Tag begann bereits um
8 Uhr der theoretische Unterricht, dabei wurden
"Die Aufgaben und das Verhalten der Feuerwehr
an der Einsatzstelle" erläutert, und zwar:
1. Brandstellenlage erkennen durch Erkunden,
2. Gefahren beurteilen,
3. Entschluß fassen im Bezuge auf die vorhande

nen Gefahren auf einer Seite und der eigenen
Kräfte und Mittel auf der anderen,

4. den im Kopf ausgearbeiteten Angriffsplan in
die Tat umsetzen durch die Befehlserteilung.
Es folgte die Aufklärung über Löschregeln und

Grundsatz im Einsatz.
Am Vormittag von 10 bis 12.15 Uhr und am

Nachmittag von 14 bis 16 Uhr wurde der Lösch
angriff mit Verwendung einer TS geübt. Mit dem
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Vortrag "Der Löschangriff (Innen- oder Außenan
griff) - Vor- und Nachteile des Innen- und des
Außenangriffes - allgemeine RichÜinien für den
Innenangriff - die StraWrohrführung - Regeln
für den Strahlrohrführer im Einsatz und allge
meine Hinweise fur den Löschtrupp" ging der
zweite Lehrgangstag zu Ende.

Am darauffolgenden MiHwoch und Donnerstag
wurden wieder Gruppenübungen wie am Vortag
- Gruppenübungen am Hydranten, Gruppen
übungen am Hydranten mit Zwischenschaltung
der TS und Gruppenübungen im Innenangriff so
wie eine praktische Vorfiührung der Löschwasser
förderung bzw. Reibungsverluste, der Luftschaum
erzeugung und des Einsatzes von Pulver.Iöschern
durchgeführt.

Im theoretischen Teil des Unterrichtes an bei
den Tagen wurden folgende Themen behandelt:
Brennen und Löschen, Löschmittel, Handfeuerlö
scher und Löschwasserförderung. Es wurde auch
ein Film über "Brandbekämpfung im Bereich
elektrischer Anlagen" und ein Film über "Luft
schaum-Herstellung" und "Brandbekämpfung mit
Luftschaum" vorgefuhrt.

Im Laufe des Lehrganges besichtigten wir den
Fahrzeugpark der Berufsfeuerwehr, den wir sehr
interessant und lehrreich fanden. Am Freitag ha
ben alle Teilnehmer, in Anwesenheit von Landes
feuerwehrpräsident Herrn Max Wieland, mit
einem beachtenswerten Erfolg die Prüfung abge
legt.

Was ich als sehr positiv empfunden habe, war
die Kameradschaft, die wir unter uns Feuerwehr
männern gefunden haben, und das brüdediche
Verhalten im Laufe des Lehrganges.

Einen besonderen Dank möchte ich dem Lehr
gangsleiter Herrn Bragagna zum Ausdruck brin
gen, der unermüdlich und mit voHem Einsatz die
Feuerwehrschule leitet.

Martin Goller

In eigener Sache
Infolge einiger Preiserhöhungen sehen wir uns

gezwungen, den Bezugspreis fur das Mit,teilungs
blatt zu erhöhen. Der neue Preis wurde vom Lan
desverbands-Ausschuß in der Sitzung vom 31. Ok
tober 1979 mit 5.000 Lire festgelegt.

Jedesmal werden uns von der Postverwaltung
einige Zeitungen zurückgebracht, bei denen sich
die Schleife mit der Adresse gelöst hat. Sollte
jemand eine Nummer nioht erhalten haben, kann
er sie in unserem Büro kostenlos beziehen.

Ehrenzeichen
Das Ehrel1Zeiohen wurde 1979 vom Landesfeu

erwehrverband in Gold und Silber geschaffen.
Die Anfordellungen für die Vergabe dieser Aus
zeichnung sind über die Bezirksverbände einzu-·
reichen.
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Kernkraft in Europa
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französische Streben nach Unabhängigkeit von je
her groß, und drittens haben die Atomkraftgeg
ner dort weniger Resonanz als anderswo. Der eu
ropäische Pionier der friedlichen Kernkraftnut
zung, England, rangiert nur auf dem sechsten
Platz, vor allem wohl deshalb, weil reiche Kohle
vorkommen und das Nordseeöl den Einsatz der
neuen Energiequelle weniger dringlich machen.

ALlS Zeitschrift "Schornsteil1fegerhal1dwerk" 9/79

Frankreich
weit vor allen anderen

Kernkraft ja oder nein - diese Frage erscheint
den Pro- und Kontra-Streitern immer noch offen.
Indes, in der Bundesrepublik selbst und ringsum
in Europa sind die Weichen offenbar gesteIlt. Jene
europäischen Länder, die gegenwärtig keine Kern
kraftwerke planen oder ausdrücklich auf sie ver
zichtet haben, lassen sich an einer Hand abzählen:
Norwegen, Österreich, Island, Malta und Albanien
(wenn man von Zwergstaaten wie Monaco, Liech
tenstein oder Andorra absieht). Alle übrigen set
zen auf Kernkraft. Sie haben schon Kernkraftwer
ke im Betrieb, bauen sie gerade oder planen sie
(unser Schaubild). Die größte friedliche Atom
macht Europas ist eindeutig Frankreich. Dort sind
48 Kernkraftwerke in Betrieb oder im Bau, und
weitere 23 sind geplant. Die Leistung dieser 71
Kernkraftwerke beträgt zusammen 70.200 Mega
watt. Die nächsten auf der Liste, die UdSSR und
die Bundesrepublik Deutschland, folgen mit
37700 bz\-v. 35800 Megawatt erst in weitem Ab
stand.

Die französische Spitzenstellung hat drei Grün
de. Erstens verfügt das Land nur über sehr gerin
ge eigene Energievorkommen, zwei tens ist das

Gemeinschaftsübung in Mauls
(Bezirk Sterzing)

am 4. November 1979

Am Sonntag, 4. November 1979, löste Ab
schni ttsinspektor Gottfried Überegger die Sirene
aus. Die Dorfbewohner, aber vor allem die Mit
glieder der Freiwilligen Feuerwehr von Mauls
wurden durch das erschreckende Sirenengeheul
aus ihrer Sonntagsruhe gerissen. Niemand der
Wehrmänner wußte zunächst von dem Brandob
jekt und man fr-ag te sich: "Ja, wo brennt's denn
überhaupt?" Als Brandobjekt dienten zwei land
wirtschaftliche Gebäudekomplexe (Wielandhof
und Stafler) mit 30 bzw. 70 Stück Vieh, Stallun
gen und Scheunen, sowie die benachbarten Ge
bäude. Das notwendige Wasser wurde aus zwei
Hydranten, aus dem Eisack und dem MaulseI'
Bach entnommen. Abschnittsinspektor überegger
übernahm, kurz nachdem er am Brandherd einge
troffen war, die notwendigsten Anweisungen an
die Wehrmänner.

Die Freiwillige Feuerwehr Mauls traf schon
bald nach dem Sirenengeheul ein und übernahm
die zwei Hydranten. Sie legte eine B-Leitung
vorn Eisack herauf mit 300 m Länge und über
nahm die -sofortige Löschaktion mit 5 C-Rohren.

Es verging eine kurze Zeit, als auch schon der
Tankwagen aus Sterzing mit Bezirkspräsident
Bacher an der BrandsteIle angerast karn. Die
Feuerwehr von Mauls speiste nun den Tankwa-

gen. Die dritte angelangte Wehr wurde am Maul
ser Bach postiert, wo sie eine B"Leitung von
250 m Länge bis zum Wielandhof legte und die
Löscharbeiten begann. Die vierte Wehr wurde
zum Eisaclc hinuntergeschickt, von wo aus sie
eine B-Leitung von ca. 300 m legte. Die inzwi
schen eingetroffene fünfte Wehr diente als Reser
ve, um bei einern eventuellen Ausfall einspringen
zu können. Zehn Mann wurden als Rettungsmän
ner eingesetzt.

Im ganzen wurden ca. 1.500 m B- und C-Leitun
gen gelegt, dazu kamen vier Verteiler und zwölf
Strahlrohre; drei Fahrzeuge, ein Tanklöschfahr
zeug und ein Traktor wurden eingesetzt. Für Aus
künfte und Anweisungen seitens des Abschnittsin
spektors dienten acht Funkgeräte.

Beteiligte Wehren:

Tanklöschfahrzeug Sterzing
Freiwillige Feuerwehr Trens
Freiwillige Feuerwehr Stilfes
Freiwillige Feuerwehr Mauls
Freiwillige Feuerwehr Elzenbaum
Insgesamt 62 Männer waren einsat:l!bereit.

Nach der übung wurde eine Aufstellung der
Wehrmänner zur Meldung an den Bezirkspräsi
denten Bacher vorgenommen. Dieser dankte al
len Wehrmännern für das gute Gelingen der
Übung, für ihre Einsatzbereitschaft und deutete
besonders darauf hin, daß Kameradschaft und
Disziplin die ersten Gebote eines Wehrqlannes
sind.
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Nach diesen kurzen, aber bedeutungsvollen
Worten übergab er das Wort an den Abschnitts
inspektor Gottfried überegger. Dieser war mit dem
Gelingen der Übung sichtlich zufrieden und dank
te ebenfalls den Wehrmännern. Er deutete auch
schon auf die Übung im kommenden Jahr hin
und betonte, daß es schön wäre, wenn alle Wehr
männer, die heute anwesend sind, auch im kom
menden Jahr wieder mitwirkten. Er schloß mit

den Worten: "Allen Wehrmännern, die Karl hei
ßen, wünsche ich noch alles Gute zum Namens
tag, und ihr alle, die ihr am Löschen des Bran
des beteiligt wart, seid nun zu einer kleinen Jau
se eingeladen."

Es wurde noch sehr viel geplaudert und man
tauschte untereinander Gedanken aus. Nachdem
Hunger und Durst gestillt waren, fuhr man gu
ten Gewissens nach Hause.

Sägespäne bei Mineralölunfällen auf Straßen?
Für und wider einen Erfahrungsbericht von der Semmering-Bundesstraße

Soll man Sägespäne nur in Notfällen, wenn
kein anderes ölbindemittel zur Verfügung steht,
verwenden, wenn, etwa auf Straßen, Mineralölpro
dukte ausfließen? Oder tun es manchmal auch
Sägespäne?

Daß die industniellen Ölbindemittel die beste
und sicherste Methode sind, Minemlölprodulete
zu binden und abzutransportieren, steht außer
Zweifel. Auch der Feuerwehrmann weiß das. Er
weiß aber auch, daß industrielle Ölbindemittel
sehr teuer sind und daß vor allem beim Ausflie
ßen von sehr großen Mengen so viel Ölbindemit
tel gebraucht wird, daß sich ein verantwortungs
bewußter und (auch im Interesse des Verursa
chers) wirtschaftlich denkender Einsatzleiter
fragt, ob er nicht auch mit anderen, billigeren
Methoden den gleichen Effekt erzielen kann. Ver
ständlich, daß er zu Sägespänen greift. Sie sind
billiger, stehen meist leichter zur Verfügung, die
Telefonnummern von Sägewerken kann man
leicht in Alarmpläne aufnehmen, die Mengen an
Ölbindemittel, die man für mehrere Tonnen aus
geflossenen Mineralöls braucht, kann man kaum
in der Nähe des Unfallorts lagern.

Grenzen der Verwendungs
möglichkeit von Sägespänen

Also Allheilmittel Sägespäne? Kann man sich
industrielle Ölbindemittel ersparen? Leider nein.
Man kann Sägespäne ver-wenden, wenn man sich
deren Grenzen bewußt ist, wenn bestimmte Be
dingungen zutreffen und wenn man manche
Nachteile in Kauf zu nehmen bereit ist:

a) Man kann sie nur bei trockener Wüterung
und auf glatten Flächen (etwa Asphaltstraßen)
verwenden. Auch die geringste Benetzung mit
Wasser führt zu Unwirksamwerden ihrer Ölhalte
fähigkeit. Das kann na~ürlich auch durch einen
kurzen Gewitterregen geschehen. Bei Regen oder
bei regnerischem Wetter scheiden sie also ror die
Ölbindung weithin aus.

b) Die Bindefähigkeit von Sägespänen ist sehr
gering, das Mineralölprodukt, das von ihnen wie
von einem Schwamm aufgesaugt wurde, fließt
wieder aus, wenn es unter Druck gesetzt wird, et
wa beim Verladen und beim Transport. Mit Mine
ralöl angereicherte Sägespäne müssen in flüssig
keitsundurchlässigen Behältern transportiert wer-
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den, damit nicht das Produkt unten ausrinnt und
den Transportweg verunreinigt. Geeignet sind et
wa Wannen aller Art, Tonnen und mit Plastik
ausgewandete andere Behälter.

c) In der Nähe soll möglichst eine Abbrand
möglichkeit bestehen, da der Transport über wei
tere Strecken die angef.ührten Nachteile bringt.
Zum Abbrennen eignen sich aber nur Plätze, auf
denen das Mineralölprodukt nicht wieder in das
Erdreich eindringt, sobald es unter Druck die
Bindung mit den Sägespänen verloren hat, daher
kommen nur Blechwannen oder betonierte Flä
chen in Frage, etwa auf Industriegeländen, Park
plätzen oder wenig befahrenen Güterwegen. As
phaltierte Flächen können beim Abbrand zu bren
nen beginnen.

d) Die längerdauernde Lagerung von Sägespä
nen entlang von Straßen ist noch nicht erprobt.
Die möglichen Schwierigkeiten (Schimmelbil
dung, Zusammenpacken, im W,inter Einfrieren)
hat OBR Ing. Huber in seinem Erfahrungsbericht
angedeutet.

Vorteile von industriellen
ölbindemitteln

Sie sind ,unbestritten. Die so gebundenen Mine
ralölprodukte sind transport,ierbar, auch dünnste
ölschichten auf Wasseroberf.lächen werden gebun
den, die Binde- und Schwimmfähigkeiten sind
ausgezeichnet. Auch der Nachteil der Staubent
wicklung und damit verbundener möglicher
AugenentZJündung ist nun weggefaUen: seit rund
zwei Jahren werden auch in Österreich staubge
bundene, keine Augenentzündungen hervorrufen
den Ölbindemittel erzeugt, die aJ.1beit,shygienisch
unbedenklich sind.

Die Verwendung von Sägespänen zum Binden
von MineralölproduMen ist also bei Zutreffen be
stimmter Voraussetzungen möglich, Sägespäne ha
ben aber durchaus ihre Grenzen.

Sache des EinsatZileiters ist es, diese Grenzen
zu sehen und zu beurteilen, ob in der besonderen
Situation des jewe-iligen Einsatzes auoh Sägespä
ne verwendet werden dürfen oder ob - auch un
ter großen Kosten - nur industrielle Ölbindemit
tel in Frage kommen.

(Aus: "Brandaus" )



Zimmerbrände
Was der Feuerwehrmann zu beachten hat

- Edmndung möglichst mit Handfunkgeräten
durchführen.

- Bei unübersichtlichen Inneneinsätzen An
griffstrupps möglichst mit Handfunkgeräten aus
rüsten.

- Wo brennt es? Rauch, der aus einem Fen
ster dringt, kann auch aus einem anderen Raum
stammen.

- Sind Strom und Gas abgeschaltet? Wo sind
Stromsicherungen und Hauszuleitungen für Gas?

- Sind Pel"SOnen oder Tiere in dem verqualm
ten Raum?

- Sind Leime, Druokkleber, Farbdosen, Lö
sungsmittel Spraydosen, diverse <;hemikalien in
dem Raum?

- Sind Propangasflaschen im Raum oder in
Nebenräumen? Bewohner nach ihnen fragen,
eventuell vorhandene Hinweisschilder zur Kenn
zeichnung der Lagerung von Flüssiggasbehältern
innerhalb von Baulichkeiten beachten. Flüssiggas
behälter sofort kühlen oder enHernen.

- Beim Öffnen der Tür sichere Deckung neh
men. Durch Luft-( Sauerstoff- )Zutritt kann aus ei
ner bisher unvollkommenen Verbrennung eine in
tensive, verpuffungs- oder explosionsartige wer-

den. Stichflammenbildung ist nicht auszuschlie
ßen.

Heißgewordene Türschnallen nicht mit der blo
ßen Hand berühren. Handsch.uhe anlegen.

- Möglichst schweren Atemschutz anlegen. Mo
derne Textilien und Möbelstoffe entwickeln gifti
ge Gase. Sicherungsleine und Handscheinwerfer
nicht vergessen.

- Achtung auf einsturzgefährdete Plafonds.
Vorsichtig vorgehen.

- Achtung auf brennende Kunststoffverklei
dungen an Plafond und Seitenwänden, ebenso
auf Leuchten aus Kunststoff. Heiße Kunststoffe
(z. B. Styropor) können auf die Feuel'wehrmän
ner herabtropfen.

- Erst den Brandherd suchen, nicht blindlings
in den Raum spritzen.

- Kleinbrände möglichst mit Kübelspritze be
kämpfen. Pulverlöscher verursachen unangeneh
me Rückstände.

- Nötigenfalls gebückt vorgehen, da besonders
bei beginnenden und nur Teile des Raumes erfas
senden Bränden der Rauch vor allem an der Z·im
merdecke und in höhergelegenen Teilen des Rau
mes steht.

iiTDHAT5U
Tragbare
Feuerwehrpumpen :

• leicht (3 Modelle von
30 bis 98 kg)

• praktisch (in jedem
Gelände anwendbar)

• wirtschaftlich (robuste Aus
führung, ideale PS-Anzahl:
von 12 bis 55)

Wichtig: jetzt auch in
Südtirol bestens funktio
nierender Ersatzteil-
und Kundendienst
Allei nvertretung für Südti rol:
Fi rma Profanter
Bozen, Vintlerstraße 5a
Tel. (0471) 27641
Motorsägen und Elektrosägen
Ketten und Schwerter
für sämtliche Motorsägen
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- Wenn der Einsatz eines Strahlrohres not
\>vendig ist, absperrbares Rohr einsetzen, um un
nötige Wasserschäden zu vermeiden. Kurze, ge
zielte Wasserstöße geben.

- Nicht die ganze Leistungsfähigkeit der Trag
kraftspritze oder der Ein'baupumpe einsetzen. Ge
ringer Druck genügt. Bei zu großem Wasserdruck
stieben Glutnester und Brandrückstände ausein
ander.

- Wenn möglich, Sprühstrahl verwenden, der
größtmöglichen Löscheffekt sichert und Wasser
schäden gering hält. Auf heißen Wasserdampf
achten.

- Schwelende Gegenstände aus dem Raum ent
fernen (Betten, Sofas usw.).

- Falls Gegenstände ins Freie geworfen wer
den müssen, für Absperrung sorgen.

- Rückzugswege sichern, Rückzugszeichen fest
legen. Achten, ob nicht das Stiegenhaus einstürzt
oder sonst unpassierbar wir-d, während man den
Zimmerbrand löscht. Verbindungsmänner ·im Stie
genhaus und in den Räumen des Anmarschweges
postieren, Rückzugsbefehlen unbedingt Folge lei
sten. Rauch, Wärme und Giftgase sammeln sich
vor allem in den oberen Teilen der Stiegenhäu
ser.

- Achten, ob sich der Brand horizontal (waag
recht) oder vertikal (nach oben und/oder unten)

3. Landesmeisterschaft
Ski-Alpin der Feuerwehr

Am 23. Februar 1980 findet wieder die Feuer
wehr-Ski-Meisterschaft der .Freiwilligen Feuerweh
ren Südtirols und der Berufsfeuerwehr Bozen
statt. Das Rennen wird auch heuer wieder in Ober
eggen ausgetr-agen.

Funkdisziplin
Ende gibt beim FWlkverkehr in der Regel der

Einsatzleiter; bei Funkverkehr zwischen zwei
gleichwertigen Stellen gibt derjenige Ende, der
den Funkverkehr eröffnet ha t.

Martin Goller
ZELTVERMIETUNG

39046 St. Ulrich (BZ)
Snetonstraße 56
Tel. (0471) 77225
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ausbl-eitet. Dies wird durch brennende Bauteile
(etwa durchlaufende Balken und andere brennba
re Baumaterialien) erreicht bzw. begünstigt. Erst
brandhemmende bzw. brand'beständige Bauteile
verzögern oder verhindern 'weitere Brandausdeh
nung. Gänge, Stiegenhäuser, Aufzugs- und Luft
schächte ermöglichen schnelle horizontale und
vertikale Brandausbrei tung.

- Sobald der Brand unter Kontrolle ist und
durch Sauerstoffzufuhr kein neues Aufflammen
zu befürchten ist, sofort für Durchlüftung sor
gen, auch damit der Rauch nicht Wände und Ein
richtungsgegenstände unnötig beschädigt. Fenster
im Raum, in Gängen und Stiegenhäusern öffnen.
Vorhandene mechanische Rauchabzugsanlagen
oder Rauchklappen, die automatisch oder hän
disch geöffnet werden können, verwenden. Auch
Fenster der anschließenden Räume bieten Rauch
und Abzugsmöglichkeiten.

- Nach Brandende dem Besitzer (Nutzungsbe
rechtigten) beim Beseitigen der schlimmsten
Brand- und Wasserrückstände helfen.

- Dem Einsatzleiter die nötigen Mitteilungen
für ·die Erstellung des Brandberichtes geben.

- Den Organen der Brandursachenermittlung
zweckdienliche Beobachtungen mitteilen.

(aus "Brandaus" 9/79)

Funkgespräche bei übungen und ohne besonde
re Dringlichkeit sind spätestens alle 5 Minuten
für ca. 30 SekUl1den zu unterbrechen, um den
Kanal für Einsätze freizugeben.

Bewerbe 1980
landesleistungsbewerbe um das FlA

in Silber und Bronze
Südtirol: in St. GeorgenjBruneck vom 30. Mai

bis 1. Juni. Anmeldeschluß 31. März.
Nordtirol: in Landeck vom 20. bis 22. Juni.

Anmeldeschluß 20. März.
Niederösterreich: in Laa an der Thaya vom

4. bis 6. Juli. Anmeldeschluß 3'1. März.
Oberösterreich : in Steyr vom 11. bis 13. Juli.
Burgenland: in Güssing am 27. und 28. Juni.
Steiermark: in Deutschlandsberg am 4. und

5. Juli.
Vorarlberg: in Egg am 12. und 13. Juli.
Trentino: in Tione vom 11. bis 13. Juli (Inter

nationale Bestimmungen).

Bewerbe um das Feuerwehrleistungs
abzeichen in Gold

Tirol: in der Landesfeuerwehrschule Innsbruck
am 17. Mai.

Niederösterreich: am 16. und 17. Mai.

Die Anmeldung zu den Bewerben im Ausland
und im Trentino ist über den Landesfeuerwehr
verband Südtirol einzureichen.



••
SUDTIROLER

LANDESSPARKASSE

Das Geldinstitut,
das IhrVertrauen

verdient.
Sprechen Sie mit uns
über Ihre Probleme.
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Feuerwehr empfiehlt Verhaltensmaßregeln

Wenn einmal das IV-Gerät
brennt

Um Brände von Fernsehgeräten und damit auch
Folgebrände zu verhindern, rät die Feuerwehr,
zunächst einmal den richtigen Standort für das
TV-Gerät zu wählen. Das Gerät soll nicht zu knapp
eingebaut werden, sondern die Luft soll von allen
Seiten gut Zutritt haben, damit kein Wärmestau
entsteht.

Ältere TV-Apparate sol'len überclies einmal jähr
lich von einem Techniker entstaubt werden.

Der Apparat soll auch nicht in der Nähe leicht
brennbarer Gegenstände, etwa einem Vorhang,
aufgestellt werden.

Sollte es wirklich durch Kurzschluß, Bildröhren
bruch, Wärmestau oder einen anderen Fehler zu
einem Brand kommen, so ist sofort die Stromzu
fuhr zu unterbrechen (SteckeT abziehen) und das
Gerät ins Freie zu transportieren, rät die Feuer
wehr.

Ist das nicht möglich, so sollte man versuchen,
das Feuer mit Wasser oder einer Decke zu lö
schen.

Nicht das Fenster öffnen, das verstärkt die
Oualmentwicklung, sondern - wenn der Brand
nicht mehr zu 'löschen ist - die Zimmertür schlie
ßen und die Feuerwehr rufen. Durch das Schlie
ßen der Tür wird nämlich die Oualmentwicklung
in der übrigen Wohnung verzögert oder gar ver
hindert. Wurde das Feuer selbst gelöscht, sollte
man trotzdem die Feuerwehr rufen, da eine Nach
untersuchung notwendig sein kann.

(entnommen: Kurier) Aus "Wehr" 9/79

Bezirkstagungen 1980
Bezirk Bozen am 29. Juni 1980 in Seis am- SchIern

Bezirk Meran am 20. April 1980 in Dorf Tirol
Bezirk Schlanders am 15. Juni 1980 in Schlanders
Bezirk Mals am 13. April 1980 in Mals
Bezirk Brixen am 11. Mai 1980 in Raas
Bezirk Sterzing am 22. Juni 1980 in Mareit
Bezirk Bruneck am 27. April in Bruneck
Bezirk Welsberg am 20. April 1980 in Welsberg
Bezirk Unterland am 18. Mai 1980 in Auer oder

am 11. Mai 1980
(wenn anl 18. Mai Gemeindet1atswahIen abgehal-
ten werden).

Die Lanclesvel1bandstagung, verbunden mit dem
25jährigen Bestanclsjubiläum des Lanclesfeuer-

wehrverbancles, findet am 26. Oktober 1980 im
Bezirk Bozen statt.

Bozen
Obstmarkt 14
Tel. 23392

herren+hut+hemd+wäsche +schirm
studio waller
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Franz Badstuber

Am 29. August 1979 verloren wir durch einen
tragischen BadeunfaU an der Adria unseren ge
schätzten und rührigen Kameraden Franz Badstu
ber im Alter von 32 Jahren. Er hinterläßt die Gat·
tin und zwei Kinder im zarten Alter. Franz, der
bei der Firma Europlac in Mittewald als Tischler
beschäftigt war, fuhr einige Tage zuvor mit sei
ner Familie an die Adria, um dort Urlaub zu ma
chen. Auf einer Luftmatratze sich treiben lassend
geriet er offenbar zu weit in das Meer hinaus,
wurde plötzl'ich von einer Flutwelle erfaßt, kipp
te um und konnte trotz unmittelbar einsetzender
Rettungsaktion nur mehr sterbend an Land ge·
bracht werden, wo alle sofort eingeleiteten W-ie
derbelebungsversuche erfolglos blieben.

Mit Franz verliert seine Famihe nicht nur ih
ren vorbildlichen treubesor-gten Vater, sondern
auch das Heimatdorf Trens einen jungen ta'tkräf·
tigen Mann, der seine kurz bemessene Freizeit un
ermüdlich in den Dienst der Allgemeinheit und
der Dorfgemeinschaft gestellt hat. Er war nicht
nur ein einsatzbereiter Wehrmann, sondern auch
ein eifriges Mitglied der Musikkapelle Trens und
des P,farrates. Mehrere Jahre bekleidete er auch
die Stelle des Bez·irksobmannes des KVW-Bezir
kes "Unteres Wipptal" in Sterzing. Seit der letz
ten Wahl war er Mitglied des Landesausschusses
des KVW für den Bezirk Sterzing.

W·ir übergaben, was an unserem lieben Franz
sterblioh war, am 3. September 1979 im Friedhof
von Trens der geweihten El'de. Möge die zahlrei·
che Beteiligung der Bevölkel'ung aus dem gesam
ten Unteren Wdpptal und seiner zahlreichen
Freunde und Bekannten aus dem ganzen Lande
der schwer gepI1üften Gattin und den Kindern
ein Trost in ihrem schweren Leid sein! Die Kame
raden unserer Wehr werden ihm stets ein ehren
des Andenken bewahren.

Gottfried Gruber

Am 6. November 1979 begleiteten wir unser
Ehrenmitglied Gottfried Gruber zu Grabe. Der
am 7. August 1934 Geborene trat 1956 der Freiwil
ligen Feuerwehr Völlan bei. Gottfried Gruber
war stets ein pflichtbewußter und treuer Kame·
rad, der immer pünktlich bei übungen und Ein
sätzen erschien. Die letzten Jahre konnte er lei
der nicht mehr aktiv dabei sein, da es seine Ge·
sundheit nicht 'mehr erlaubte.

Die große Beteil·igung an seiner Beerdigung sei
tens unserer Kameraden und der übrigen Bekann
ten, zeigten seine Wertschätzung unter der Bevöl·
kerung.

Die Freiwillige Feuerwehr Völlan wird Seiner
stets in Ehren gedenken.

Karl Ebner

Nach fast 3jähriger Krankheit ist am 5. Sep
tember 1979 unser treuer und geschätzter Kom
mandant Kar! Ebner, Landwirt in St. Pauls, im
Alter von 66 Jahren gestorben.

Bei der Beerdigung sah man, wie beliebt und
gesohätzt er bei der Feuerwehr und Bevölkerung
war.
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Ein nicht enden wollender Trauerzug erwies
dem Kameraden die letzte Ehre: Vertreter des
Bezirkes Bozen, der Berufsfeuerwehr, die Kame
raden des Absohnittes IV, nich t zuletzt die eigene
Wehr. Er war 1933 in die Wehr eingetreten, 1948
wurde er zum Kommandantenstellvertreter und
1958 zum Kommandanten gewählt, und bis zu sei
nem Tode bekleidete er dieses Amt.

Er war Ansporn und Leitbild unserer Wehr,
wo er auch vollste Wertschätzung und Anerken
nung genoß. Trotz seiner Krankheit versuchte er.
wenn es nur irgendwie ging, seinen Wehrmanns
pflichten nachzukommen.

Er wird der Freiwilligen Feuerwehr St. Pauls
weiterhin als vorbildliches Beispiel in steter Erin
nerung bleiben, denn so leicht wird die Lücke,
die der Verlust dieses Kameraden hin terlassen
hat, nicht zu schließen sein.

Seinem Wahlspruch getreu: "Gott zur Ehr,
dem Nächsten zur Wehr".

AK

Peter Peintner

Ganz unerwartet verstarb am 5. November 1979
der 72jährige Schneidermeister Peter Peintner,
Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Dietenheim, Träger des Verdienstkreuzes in Gold.

Im Jahre 1922 ist er 16jährig der Freiw.illigen
Feuerwehr Dietenheim beigetreten und war volle
50 Jahre aktives Mitglied. Nach 18jähriger Tätig
keit als vorbildlicher Kommandant mußte er aus
Altersgründen allzufI'üh dieses Ehrenamt abge
ben. Weitere 7 Jahre waren ihm bis zu seinem
Tod als Ehrenkommandant noch vergönnt.

W'ie geschätzt er war, das bezeugte bei der Be
el'digung die Teilnahme der gesamten Wehr von
Dietenheim, der Bezirksleitung und der zahlrei
ohen Abordnungen der Nachbarwehren mit ihren
Kommandanten.

Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von
Dietenheim werden stets in Dankbarkeit und Ka
meradschaft se-iner gedenken.
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Alois Veider

Gefolgt von einem endlosen Trauerzug wurde
am Sonntag, 14. Oktober 1979, der Feuerwehrka
merad Alois Veider zu Grabe getragen.

Alois Veider wurde am 7. Oktober 1900 in Nie
derrasen geboren und trat 1919 der F.F. Nieder
rasen bei. Im Jahre 1962 trat er aus dem aktiven
Feuerwehrdienst aus. Trotz seines hohen Alters
- er war das älteste Feuerwehrmitglied unserer
Wehr - nahm er auf Einladung der Wehr an je
der Florianifeier und auch an jeder Beerdigung
von Feuerwehrkameraden teil. Aus diesem Grun
de nahmen seine Feuerwehrkameraden fast voll
zählig ergriffen Abschied von ihm.

H. J.

Anton Feichter

Am 13. September 1979 wurde unser Ehrenmit
glied Anton Feichter zu Grabe getragen. Herr
Feichter ist im Jahre 1920 der F.F. Enneberg bei
getreten. Auf Grund seiner Fähigkeit und seines
aktiven Interesses wurde er zwei Jahre später
zum Kommandanten derselben Feuerwehr ge
wählt, welche er bis zum Jahr 1938 leitete. Nach
dem Zweiten Weltkrieg, als die Feuerwehr wie
der aktiv wurde, übernahm er di~ Funktion des
Schriftführers und führte die ihm anvertraute
Aufgabe bis Ende 1968 bestens aus.

Seine 50jährige aktive Mitgliedschaft bei der
F.F. Enneberg und seine große Achtung, Erfah
rung und Disziplin sollen ein Vorbild für uns alle
sein. Nicht umsonst wurde ihm das Verdienst
kreuz in Gold verliehen.

Die große Beteiligung an seiner Beerdigung
zeigte die Wertschätzung, die Feichter bei der
Feuerwehr und bei der Bevölkerung genoß. Die
F.F. Enneberg wird ihm immer ein ehrendes Ge
denken bewahren.

J. T.



Erwin Ohnewein

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 30. Juli
1979 in St. Pauls die traurige Nachricht, daß der
35jährige Erwin Obnewein einem Arbeitsunfall
zum Opfer gefallen war.

Zwei Tage darauf bewegte sich ein langer
Trauerzug zum Ortsfriedhof von St. Pauls, wo
der Verunglückte seine letzte Ruhe fand.

Erwin Ohnewein wurde am 19. August 1944 in
St. Pauls geboren, wandte sich nach der Schule
im väterlichen Betrieb dem Spenglerhandwerk
zu.

Er stand als aktiver Feuerwehrmann mit vol
lem Einsatz im Dienste des Nächsten.

Alle, die Erwin Ohnewein kannten, werden ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren. Seiner Frau
und den zwei minderjährigen Kindern wendet
sich allgemeine Teilnahme zu.

Auszug aus der Mustersatzung
der Freiwilligen Feuerwehr

vom Regionalrat am 19. Jänner 1955
mit Beschluß NI'. 2 genehmigt

Aktive Wehrmänner

ArtikelS

Als aktive Wehrmänner dürfen nur gesunde,
kräftige und gewandte Personen aufgenommen
,,,,'erden, die den Anforderungen des Dienstes in
der Wehr zu genügen 'imst'ande sind, einen guten
Ruf genießen, das 18. Lebensjahr vollendet und
das 50. Lebensjahr nioht überschritten haben.

Diese Personen dürfen nicht Angehörige einer
Betriebs- oder Berufsfeuerwehr sein. Bei Minder
jährigen ist die ausdrück,]johe Genehmigung des
gesetzhohen Vertreters erfonderlich.

Aufnahmeanträge sind beim Bürgermeister ein·
zureiohen. Dem Aufnahmeantrag ist ein ärztli·
ches Zeugnis beizulegen, woduroh das Fehlen jeg
licher Mängel nachgewiesen wird, welche die Aus
übung des Dienstes beeinträchtigen könnten; die
Volljährigen müssen im Besitze der ZJur Eintra·
gung in die Wählerlisten notwendigen Vorausset
zungen ~ein, wa,s durch den Bürgermeister erho
ben wird.

Der Feuerwehrausschuß entscheidet über die
vorläufige Aufnahme. Gegen den Beschluß auf
Ablehnung steht dem Antragsteller der Ein
spruch an den Gemeindeausschuß offen.

Jeder Aufgenommene wird zunächst durch den
Kommandanten der Wehr alls Probefeuerwehr
mann auf ein Jahr verpfilichtet. Nach erfolgter
Ausbildung und einwandfreier Dienstzeit erfolgt
die endgültige Aufnahme duroh den Kommandan
ten.
. Naoh der endgültigen Aufnahme hat der Wehr

mann bei der Hauptversammlung folgendes feier
liches Gelöbnis abzulegen:

"loh gelobe vor Gott, meinen Vorgeset~ten ge
horsam zu sein, meine freiwiUig übernommenen
Pflichten pün~tlich und gewissenhaft zu erfüllen

und mich unter Einsatz meiner ganzen Kraft zur
Wehr des Nächsten bereitzuhalten."

Die Dienstzeit für die aktiven Wehrmänner
endet mit der Vollendung des 65. Lebensj-ahres.
Wehrmänner, die aus vertretbaren Gründen für
längere Zeit an der Dienstleistung verhindert
sind, können vom Kommandanten vom Dienst in
der Wehr beurlaubt werden.

Jeder aktive Feuerwehrmann erhält bei seiner
endgültigen Aufnahme den Feuerwehrpaß, in
dem alle withtigen Vorgänge, insbesondere Schu
lungserfolge, Beförderungen und Auszeichnungen,
einzutragen sind.

Wehrmänner außer Dienst

Artikel 6

Wehrmänner, die ihre Dienstzeit vollendet ha
ben oder als a~tive Wehrmänner beurlaubt sind,
sind Wehrmänner außer Dienst.

Unterstützende Mitglieder

Artikel 7

Als unterstützende Mitglieder kann der Feuer·
wehrausschuß Personen aufnehmen, die sich ver
pfl1chten, einen vom Feuerwehrausschuß festge
setzten jährlichen Mindestbeitrag laufend zu zah
len.

Ehrenmitglieder

Artikel 8

Ehrenmitglieder weI'den vom Feuerwehraus
schuß ernannt; Ehrenmitglieder können werden:

a) besonder,s verdiente Wehrmänner;
b) Personen, die sich ganz besondere Verdien

ste um das Feuerwehrwesen erworben haben.

Ausscheiden aus der Wehr

Artikel 9

Das Mitglied scheidet aus:
a) durch ehrenvolle Entlassung;
b) durch Tod;
c) wenn es entmündigt oder unter vorläufige

Vormundschaft gestellt wird;
d) duroh Bestrafung wegen eines Venbrechens

oder Vergehens, die den Ausschluß aus den Wäh
lerlisten mit sich bri'Ogen;

e) duroh Austritt;
f) durch Ausschluß.
Die ehrenvolle Entlassung wird dem Wehr

mann auf Grund eines beim Kommandanten ein
zureichenden schrif,tlichen Antrages durch den
Feuerwehrausschuß gewährt:

a) wenn ihm infolge körperlioher und geistiger
Gebrechen der Dienst in der Wehr unmöglich
wird;

b) wenn er seinen Wohnsitz in eine andere
Gemeinde verlegt;

c) wenn seine persönliohen oder beruflicheTI
Verhältnisse es ihm nicht erlauben, sich weiter
hin im Feuerwehrdienst zu betätigen;

d) wenn er in eine Berufs- oder Betriebsfeuer
wehr eintritt.
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Der Ausschluß erfolgt:

a) wegen unehrenhafter Handlungen;

b) bei schwerer Schädigung des Ansehens der
Wehr.

Der Ausschluß kann bei fortgeset:cter Nachläs
sigkeit im Dienst erfolgen, insbesondere wenn
der Wehrmann bei Alarm oder bei Übungen
mehrmals ohne ausreichende Entschuldigung
fehlt.

über den Antrag auf ehrenvolle Entlassung
sowie über den Ausschluß entscheidet der Feuer
wehrausschuß. Gegen seine Entscheidung ist bin
nen zwei Wochen ,der Einspruch an den 'Bezirks
Feuerwehrausschuß zulässig, der endgültig ent
scheidet.

Die dem ausgeschiedenen Mitglied anve·rtrau
ten Bekleidungs- und AUSllüstung,sgegenstände
sind innerhalb von 15 Tagen der Wehr zurückzu
geben, andernfalls ein klagbares Schuldverhältnis
zur Wehr anerkannt wird.

Pflichten und Rechte der Mitgliedel

Artikel 10

Jeder aktive Wehrmann ist verpflichtet:
a) sich bei Alarm unvepzüglich zur Hilfelei

stung an Ort 'llild Stelle einzufinden;
b) zu jedem Dienst regelmäßig und pünktlich

zu erscheinen;

c) sich durch vorbildliohes Verhalten in und
außer Dienst der Wehr würdig zu erweisen;

d) allen Angehörigen der Feuerwehr ein gu
teL: Kamerad zu sein;

e) die ihm übergebenen Beldeidungs- und Aus
rüstungsgegenstände sorgfältig zu behandeln;

f) die Ausbildungsvorsohriften genau zu beach
ten;

g) die dienstlichen Anweisungen seiner Vorge
setzten zu befolgen;

Gute Sicherheit im
Einsatz'mit:

IROKOMAT

GUGG -TROKOMAT
Tragkraftspritze

Armaturen und Ausrüstungen
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h) die Unfallverhütungsvorschriften einzuhal
ten.

Jeder aktive Wehrmann hat:
g) das aktive und passive Wahlrecht bei der

Hauptversammlung und das Recht der Antrag
steIlung;

b) das Recht auf die Inansplluchnahme von
Entschädigungen und Rüokvergütungen nach
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen.

Wehrmänner außer Dienst können bei außerge
wöhnlichen Ereignissen sowie bei Veranstaltun
gen zur Dienstleistung einberufen werden.

Sie können an den regelmäßigen Versammlun
gen der Wehr teilnehmen und haben den Kame
radschaftsgeist in der Wehr zu pflegen; im übri
gen besitzen sie dieselben Rechte wie die aktiven
Wehpl11änner.

Ehrenmitglieder, die nicht gleichzeitig aktive
Wehrmänner oder We'hrmänner außer Dienst
sind, sind berechtigt, an den Veranstaltungen
(außer Übungen und Löschdienst) und Ver,samm
lungen (jedoch ohne Stimmrecht) teilzunehmen..

Kasse

Artikel 11

Die Einnahmen der Wehr bestehen aus:
a) Zuwendungen der Gemeinde;
b) Beiträgen der Region;

Der Kommandant

Artikel 13

Der Kommandant, bei dessen Verhinderung
sein Stellvertreter, führt den Vorsitz bei allen
SitZlIngen und Versammlungen. Er führt das
Kommando bei aUen Einsätzen gemäß Bestim
mungen des Feuerwehrgesetzes. Er vertritt die
Wehr nach außen, führt die Verwaltung, wofür
er der Gemeinde gegenüber verantwortlich ist.
Für die Ausfertigung aBer 'schriftlichen Arbeiten
kann ein Schriftführer eingesetzt werden.
Im besonderen obliegt ihm:

a) die Aufstellung des Voranschlages und Vor
lage innerhalb September an den Gemeinderat;

b) die Aufstellung des Rechnungsbeschlusses
und Vorlage desselben an die Hauptversamm
lung und innerhalb Jänner an den Gemeinderat;

c) die Einteilung der einzelnen Gruppen und
Ernennung der Dienstgrade;

d) die Ausstellung der Feuerwehrpässe und
Dienstzeugnisse der Wehrmänner;

e) die Einberufung der Wehrmänner zu übun
gen, Ausl'ückungen, Sitzungen und Versammlun
gen;

f) die Aufsicht über die InstandhaltLmg der
Feuerwehrgeräte und Feuerwehreinriohtungen;

g) die Führung der Standeslisten;
h) die Ausfertigung der Brandberichte;
i) die Berichterstattung an die Gemeinde, an

den Landesinspektor und an den Bezirksverband,
im besonderen über Unfälle und Haftpflichtereig
nisse;

j) die Teilnahme an dem Bezirks-Feuerwehr
tag.

(Fortsetzung folgt)

(
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